
Volksschulwesen

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische
Geschichte, Landes- und Volkskunde

Band (Jahr): 17 (1866)

Heft 2

PDF erstellt am: 08.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



— 31 -
Wir schließen unsere Mittheilung über das Töchlerinstitut mit dem

aufrichtigen Wunsche, dasselbe möge auch in d.er neuen Wohnstätte
fortfahren können, an der Lösung seiner hohen und wichtigen Aufgabe mit
Erfolg zu arbeiten.

Volksschulwesen.

Der Erzichungsrath hat aus dem Staatsbeitrag zur Hebung des Volksschulwesens

Beiträge zu verabreichen beschlossen an folgende Gemeinden,

n) Zur Erstellung des Minimums der Lehrerbesoldung-

Grüsch^) (4) Fr. 50, Puh Fr. 16. Maria-Montagnia Fr. 22. Schuders Fr. N.

Fayauna Fr. 14, St. Antönien Rüti (2> Fr. 75. — Caverdiras Fr. 37. Ruis s2)
Fr. 33. Ruschein (bedingt) (2) Fr. 12, Schleuis (ausnahmsweise) Fr. 4V. — Laret

Fr. 57. Frauenkirch Fr. 25. Sariig Fr. 25. Glaris (L) Fr. 26. — Busen Fr. 90,
Castaneda Fr. 60. St. Maria Fr. 60. Verdabbio Fr. 90. — Langwies (3) Fr. 85.
Praden Kr. 23. Aroscn Fr. 17. Tschicrtschen Fr. 35. Castiel Fr. 35, Lüen Fr. 52.
Molinis Fr. 37. Pagig Fr. 20. Sax (Maladers) (2) Fr. 50. — Kahishöfen Fr. 52.
Tartar Fr. 25, Scheid Fr. 20. Scharans (2) Fr. 45. Tenna Fr. 15. — Durisch

Fr- 25. Brün Fr. 25. — Vigens Fr. 35. Camuns Fr. 25. — Mastrils, Evang.
Fr. 30. Untervatz, Kath. Fr. 15. Untervah, Evang. Fr. 15. — Marmels Fr. 15,
Sur Fr. 15. Mühlen Fr. 19, Rosfna Fr. 37. Slürvis Fr. 10. Latsch Fr. 1»,
Stuls Fr. 35. — Manas Fr. 13. — Fuldera Fr. 45. Mnnster(3) Fr. 93. —
Strada (2) Fr. 50. — Lohn Fr. 39. Mathon Fr. 33. Donath Fr. 33. Inner-
ferrera Fr. 56.

5) Zur Aeufnung des Schulfonds.
Mompe Tavetsch Fr. 20V. Jlanz (kath. Schulgmde.) Fr. 609, Davos-Dörfli

Fr. 499. Verdabbio Fr. 299, Pagig Fr. 299. Saficn-Neukirch Fr. 390. Tenna Fr.
299. Sculms Fr. 299. Vigens Fr. 399. Vals Fr. 199. Marmels Fr. 499. Stür-
vis Fr. 200. Surava Fr. 300. Obervah Fr. 300, Lü Fr. 400. Langwies Fr. 250.

Diese Beiträge sind z. Th. nur bedingt zugesagt! einzelne Gemeinden müssen sich

erst über ihre Leistungen zu Gunsten der Schule noch ausweisen. 600 Fr. aus kath.
Geldern, zu Gunsten kath. Geincinden verwendet, sind hier einbegriffen.

°) Die eingeklammerte Zahl giebt an. wie viel Schulen die betreffende Gemeinde
hat. Wo keine solche beigefügt ist, hat die Gemeinde nur eine Schule.

Für strebsame Vauernsöhne.

Die Schweizer-Bauernzeitung weist in einem längern Leitartikel mit überzeugenden

Gründen nach, wie auch für die Landwirthe je länger je mehr das Bedürfniß

nach einer bessern auch theoretischen Ausbildung sich geltend mache, wie man je

länger je weniger auch auf dem Gebiete der Landwirthschaft blos blindlings dem

Althergebrachten huldigen dürfe. Da nun aber nicht jedem Bauernsohne der Besuch
einer landwirthschaftlichen Schule zum Zwecke gründlicherer Berufsbildung offen stehe,

so wird den Bauernsöhnen — unter Anderm — d a s W a n dern als ei» vorzügliches

Mittel zu einer bessern Ausbildung empfohlen. Hierunter ist aber das Wander»

zu verstehen, wie es bei den Handwerksgesellen üblich ist. .Ein Bauernsohn würde
mit reichen Ersahrungen zurückkehren, wenn er bei sachkundige» Landwirthen einige
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